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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1980

Norm

AußStrG §16 BIII2g

EisbEG §4

Rechtssatz

Ob für die Bemessung der Enteignungsentschädigung der Zeitpunkt der Enteignung oder der Auszahlung des

Entschädigungsbetrages in Frage kommt, ist im Gesetz nicht geregelt, ebensowenig, ob die vom Entschädigungsbetrag

allenfalls zu entrichtende Umsatzsteuer auf den Enteigner nicht überwälzbar sei.
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